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Was sind Badegewässer?
Badegewässer sind Abschnitte eines Oberflächengewässers, 
an denen eine große Zahl von Badegästen baden oder 
wo kein dauerhaftes Badeverbot erlassen wurde.

Badegewässer werden nach der Badegewässer-Richtlinie 
2006/7/EG bzw. NRW-VO überwacht 

In NRW sind 100 Badegewässer gemeldet.



Aspekte für EG-Badegewässer

• An- und Abmelden von Badegewässern
• Saisonzeiten und Probenahmeplan
• Probenahme
• Untersuchungsergebnisse
• (Kurzzeitige Verschmutzung)
• Umgang mit einem ggf. erforderlichen Badeverbot
• Bekanntmachung in unmittelbarer Nähe der Badestelle
• Erstbewertung von neuen Badestellen
• Badegewässerprofile

Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der EG-Badegewässer-Richtlinie in NRW 
wurden vom LANUV gemeinsam mit dem MKULNV für die Gesundheitsämter erstellt 



Vor der Badesaison
nach Vorgabe der RiLi 2006/7/EG

Benennen aller Badegewässer/Badestellen

Festlegung des Überwachungszeitplans

Festlegung von Badesaison-Anfang und -Ende 

bis jeweils zum 1. April:



Überwachungszeitplan

Geplante 
Probenahme

Mögliche 
Probenahme

10.05. 10.05. - 13.05.

09.06. 09.06. – 12.06.

07.07. 07.07. – 10.07.

07.08. 07.08. – 10.08.

06.09. 06.09. – 09.09.

• Zwischen zwei Probennahmen dürfen maximal 30 bzw. 31 Tage (1Monat) liegen!
• Zwischen geplantem Probenahmedatum und der Probenahme dürfen max. 4 Tage liegen. 



Während der Badesaison

Dokumentieren:
- Temperatur von Wasser und Luft 
- Witterung (Regen, Sonnenschein etc.) 
- Starkniederschläge 
- Anzahl der Badegäste 
- Wasservögel
- Algenentwicklungen

Fotos machen



Probenahme vor Ort

- Escherichia coli
- Intestinale
Enterokokken

- Sichttiefe
- Temperatur
- pH-Wert



Eintragung der Analysen-Ergebnisse in die Datenbank
- zeitnah -



Informationen an den Badestellen (1)

• Aktuelle Einstufung des Gewässers
- falls noch keine Einstufung möglich ist: Freitext

• Größe des Gewässers
• Künstliches oder Natürliches Gewässer
• Bodenbeschaffenheit des Seebodens
• Beschreibung des Badeufers, „Strandes“ o. ä. 
• Beschreibung des Umlandes des Gewässers
• Verschmutzungsquellen des Gewässers 



Informationen an den Badestellen (2)

• Wird das Gewässer regelmäßig gepflegt
• Unter Naturschutz stehende Reviere
• Hochwassereinfluss vorhanden
• „Bewohner“ der Badegewässer (Zerkarien, Wasservögel etc.)
• Aufsicht durch DLRG etc.
• Eigentümer des Gewässers
• Hinweis auf weiterführende Informationen 
• Nutzung des Gewässers
• Luftbild, Karte oder Skizze des Sees



Information an den Badestellen 

Seit 2012 muss eine allgemeine nichtfachliche Beschreibung des Badegewässers auf 
der Grundlage des Badegewässerprofils an den Badestellen veröffentlicht werden.

Die Form der Veröffentlichung ist den Kreisen bzw. Betreibern freigestellt. 

Umfang: ca. 1 – 2 Seiten



Information an der Badestelle 





Information an den Badestellen: aktuelle Ergebnisse

Messergebnisse zu Escherichia coli und Intestinale Enterokokken
und/oder „keine Beanstandung“ oder „vom Baden wird abgeraten“

Wasser- und Lufttemperatur

evtl. Hinweise auf Blaualgen, Cercarien

evtl. Badeverbotsschild: warum, wie lange



Badegewässerprofil

• allgemeine Beschreibung des Badegewässers hinsichtlich der 
physikalischen, hydrologischen und geografischen Eigenschaften 

• Erfassung der potenziellen und möglichen Verschmutzungsquellen 
des Badegewässers und anderer Oberflächengewässer des Einzugsgebietes 
(Regen- und Abwassereinleitungen oder Abschwemmungen von 
landwirtschaftlichen Flächen nach Starkniederschlägen) 

• Bewertung der Gefahr einer Vermehrung von Blaualgen (Cyanobakterien) 
und anderen Algen

Badegewässerprofile von allen Badestellen sind auf der Internetseite veröffentlicht





Ausdrückliche Anregung an die Öffentlichkeit zur Beteiligung bei der Erstellung der 
jährlichen Badegewässerliste 
Möglichkeiten zur Bekanntmachung der bislang gemeldeten Badegewässer 

- im Internet
- im Amtsblatt
- Pressemitteilung
- Aushang im Kreishaus

Beteiligung der Öffentlichkeit 

Informationen ggfs. in mehreren Sprachen verbreiten

Informationen zur Badegewässerbewirtschaftung und -überwachung auf der Internet-
Homepage der Kreise einstellen



Badegewässer im Internet  www.badegewaesser.nrw.de











Symbole zur Information über die Einstufung des Badegewässers



Symbole zur Information über ein Badeverbot oder 
das Abraten vom Baden

 

 
 
Baden verboten 
 

 

Vom Baden wird 
abgeraten 



Bewertung der EG-Badegewässer

• Daten aus den zurückliegenden vier Jahren 
• statistische Auswertung der Probenwerte
• Wert, den voraussichtlich 90 oder 95 % aller Proben unterschreiten
• Dieser Wert wird mit Grenzwerten abgeglichen 
→ Einstufung der Badegewässerqualität

Parameter:
• Escherichia coli
• Intestinale Enterokokken



Bewertung von neuen Badegewässern 
Neue Badegewässer werden solange als „new“ eingestuft bis mindestens 16 Proben vorhanden sind.

Jahr Anzahl der Proben Einstufung

2010 neu angemeldet 5 new

2011 5 new

2012 5 new

2013 5 Qualitätseinstufung

Jahr Anzahl der Proben Einstufung

2012neu angemeldet 8 new

2013 8 Qualitätseinstufung



Messstellen‐Nr Probe‐Nr Jahr Probenahme
(ist)

EC‐
Messwert

EC‐
Berichtswert

EC‐
log10

IE‐
Messwert

IE‐
Berichtswert

IE‐
log10

DENW_PR_00XY 1 2010 03.05.2010 110 110 2,04 16 16 1,20

DENW_PR_00XY 2 2010 28.05.2010 442 442 2,65 160 160 2,20

DENW_PR_00XY 3 2010 21.06.2010 61 61 1,79 14 14 1,15

DENW_PR_00XY 4 2010 20.07.2010 215 215 2,33 120 120 2,08

DENW_PR_00XY 5 2010 19.08.2010 77 77 1,89 23 23 1,36

DENW_PR_00XY 6 2010 08.09.2010 309 309 2,49 22 22 1,34

DENW_PR_00XY 1 2011 04.05.2011 412 412 2,61 2 10 1,00

DENW_PR_00XY 2 2011 01.06.2011 15 15 1,18 28 28 1,45

DENW_PR_00XY 3 2011 29.06.2011 94 94 1,97 58 58 1,76

DENW_PR_00XY 4 2011 26.07.2011 330 330 2,52 40 40 1,60

DENW_PR_00XY 5 2011 23.08.2011 215 215 2,33 32 32 1,51

DENW_PR_00XY 6 2011 13.09.2011 94 94 1,97 3 10 1,00

DENW_PR_00XY 1 2012 30.04.2012 15 15 1,18 29 29 1,46

DENW_PR_00XY 2 2012 30.05.2012 46 46 1,66 26 26 1,41

DENW_PR_00XY 3 2012 26.06.2012 77 77 1,89 16 16 1,20

DENW_PR_00XY 4 2012 25.07.2012 397 397 2,60 72 72 1,86

DENW_PR_00XY 5 2012 21.08.2012 15 15 1,18 22 22 1,34

DENW_PR_00XY 6 2012 18.09.2012 30 30 1,48 19 19 1,28

DENW_PR_00XY 1 2013 07.05.2013 15 15 1,18 8 10 1,00

DENW_PR_00XY 2 2013 22.05.2013 30 30 1,48 9 10 1,00

DENW_PR_00XY 3 2013 18.06.2013 15 15 1,18 48 48 1,68

DENW_PR_00XY 4 2013 16.07.2013 15 15 1,18 54 54 1,73

DENW_PR_00XY 5 2013 13.08.2013 30 30 1,48 34 34 1,53

DENW_PR_00XY 6 2013 10.09.2013 61 61 1,79 25 25 1,40

Bewertung von Badegewässern 
Schritt 1: Anpassen der Messwerte auf untere Nachweisgrenze



Bewertung von Badegewässern 
Schritt 2: Berechnung der log10 - Werte



Bewertung von Badegewässern 
Schritt 3: Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichnung



Bewertung von Badegewässern 
Schritt 4: Berechnung des 90- und 95- Perzentil-Werte



Bewertung von Badegewässern
Schritt 5: Bewertung nach Anhang II der Richtlinie



Bewertung der Badegewässer



Aussprechen eines Badeverbots 

• Baumaßnahmen
• Massenvermehrung von (Blau-)Algen
• Wenn Gesundheitsamt es für erforderlich hält
• Grenzwertüberschreitungen

Neue NRW-VO wird erwartet mit Benennung eines Grenzwertes

Beginn und Ende eines Badeverbots soll unverzüglich in Datenbank eingetragen
sowie dem LANUV gemeldet werden.



Novellierung der Badegewässerverordnung NRW

§ 7 Bewirtschaftungsmaßnahmen in Ausnahmesituationen, 
Maßnahmen bei hohen Einzelwerten

Ein Absatz soll ergänzt werden:



Probenahmen

Probe nach Badegew-VO:
1 m Wassertiefe, 30 cm unter der Oberflächen

Probenahme durch ADAC:
in der Flachwasserzone



Zur Bewertung durch den ADAC

Bei den Untersuchungen zu den hygienischen Kenngrößen E-coli und IE vergehen auf Grund 
der erforderlichen Probenaufbereitung (ISO 9308-3 bzw. ISO 7899-1) zwischen 
Probenahme bis zu den Untersuchungsergebnissen mindestens 36 Stunden. Eine sofortige 
Bewertung der vorgefundenen Badegewässerqualität ist somit nicht möglich

Je nach Untergrund der Uferzone werden Partikel aufgewirbelt, insbesondere, wenn sich 
Menschen oder Tiere am Ufer aufhalten bzw. baden. Eine Probe aus diesem Wasserbereich 
stellt daher immer nur eine Momentaufnahme der Wasserqualität in der Flachwasserzone 
dar und kann nicht auf die Wasserqualität des ganzen Badegewässers übertragen werden. 

Mit dieser EG-Badegewässerrichtlinie wurde eine statistische Auswertung der Messwerte der 
vergangenen vier Jahre als neues Bewertungsverfahren eingeführt (Perzentile). 
Bewertungsgrundlage sind nicht mehr die einzelnen gemessenen Werte, sondern eine Art 
Risikoabschätzung der Badegewässerqualität durch aus den Messwerten abgeleitete 
statistische Größen. 

Bei einer Messung von hohen Einzelwerten (E-coli > 1800 KBE/100 ml, IE > 700 KBE/100 ml) 
muss eine sofortige Nachprobe erfolgen. Werden diese Ergebnisse auch bei der 
Nachbeprobung überschritten, so ist vorübergehend ein Abraten vom Baden bzw. 
Badeverbot auszusprechen.



Nilgans
Kanadagans

Graugans

„Problemgänse“



„Problemgänse“

Maßnahmen zur Vergrämung:
- Vergrämung durch Hunde
- Anbieten alternativer Äsungsplätze
- Bejagung
- Fütterungsverbot
- Drachen zur Vogelvergrämung
- Einsatz von Falknern

Maßnahmen hatten keinen nennenswerten Erfolg und sind teuer!

Seit ca. 10 Jahren wird in NRW eine deutliche Zunahme des Bestandes an 
Gänsen beobachtet.

Maßnahmen mit Genehmigung der 
Oberen Jagdbehörde 
- Eier aus dem Gelege entnehmen 
(1-2 Eier belassen)

- Eier unfruchtbar machen und entsorgen
- Erfolgskontrolle (Monitoring) durch führen



Zum Schluss eine dringliche Bitte an die Kreise:

Alle Abweichungen von gemeldeten Daten wie:
• Badesaison 
• Überwachungszeitplan 
• Probleme mit Cercarien, Blaualgen etc.
• Badeverbot 
• Sanierungen oder Baumaßnahmen
• u.s.w.
frühzeitig ans LANUV melden! 

Es reicht nicht aus, Änderungen nur in die Datenbank einzutragen!

badegewaesser@lanuv.nrw.de bzw. 
0201 7995 1149 (Cornelia Dümling) oder 
0211 1590 2184 (Ludger Heuer)



Vielen Dank!


